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Art. 1812 NO FAG § 12

NO FAG - NO Forstausfiihrungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Die Aufsicht Uber die Windschutzgemeinschaft obliegt der Behodrde. Die Austbung der Aufsicht hat der
Uberwachung der gesetz- und satzungsgemaRen Durchfilhrung der Aufgaben der Windschutzgemeinschaft zu dienen.

(2) Die Windschutzgemeinschaft ist verpflichtet, die Behdrde von allen Sitzungen zu verstandigen. Die Behorde kann zu
allen Sitzungen Vertreter oder Vertreterinnen entsenden, die das Recht haben, sich jederzeit zu Wort zu melden.

(3) Die Sitzungsprotokolle der Windschutzgemeinschaft sind der Behdrde binnen einer Woche nach BeschluRfassung
vorzulegen. Die Behorde hat binnen vier Wochen nach Kenntnis gesetz- oder satzungswidriger Beschllisse diese mit
Bescheid aufzuheben und gleichzeitig die Ruckgangigmachung allfalliger Malinahmen, die auf Grund solcher
BeschlUsse getroffen wurden, zu veranlassen.

(4) Tritt an Grundstiicken, die zum Windschutzgebiet gehdren, ein Wechsel im Grundeigentum ein, gehen die mit der
Zugehdrigkeit zum Windschutzgebiet verbundenen Rechte und Pflichten auf den neuen Eigentimer oder die neue
Eigentimerin Gber. Die Windschutzgemeinschaft hat ein Mitgliederverzeichnis zu fuhren, das standig auf dem letzten
Stand zu halten ist.

(5) Ruckstandige Mitgliedsbeitrage sind von der Windschutzgemeinschaft im Verwaltungsweg (politische Exekution)
einzutreiben.

(6) Die Behorde hat die Auflosung der Windschutzgemeinschaft auszusprechen, wenn diese nach den Bestimmungen
ihrer Satzung die Auflésung beschlossen hat und deren Aufgaben von einer anderen Institution GUbernommen werden
oder die Windschutzanlage gemal3 § 16 aufgelassen wurde.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 1 § 12 NÖ FAG § 12
	NÖ FAG - NÖ Forstausführungsgesetz


